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Prozesse personelle Änderungen in der KV/Version 1/Projekt KV-Wahl 2024/09.04.2026

Art. 9 GStVS  Ausschluss von der Wählbarkeit

 (1) Nicht gewählt werden können, auch wenn die Voraussetzungen nach Art. 8 Abs. 1 gegeben sind, Personen,

1. denen die Fähigkeit zur Erlangung öffentlicher Ämter fehlt, 

2. die wegen vorsätzlicher Tat durch ein deutsches Gericht zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechtskräftig 

verurteilt wurden, es sei denn, dass die Strafe getilgt ist, 

3. die sich kirchliche Strafen im Sinne der cc. 1331 bis 1333, 1336 CIC zugezogen haben oder sich sonst in offenem Gegensatz zur 

Lehre oder zu den Grundsätzen der römisch-katholischen Kirche befinden, 

4. die offenkundig der Entrichtung der von ihnen geschuldeten Kirchenumlagen oder des Kirchgeldes nicht nachkommen, 

5. die in einem Arbeitsverhältnis mit der Kirchengemeinde oder Kirchenstiftung stehen, 

 6. die bei der kirchlichen Aufsichtsbehörde unmittelbar mit Aufgaben der Rechts- und Fachaufsicht betraut sind, 

7. deren Wahlrecht nach Art. 12 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ausgeschlossen ist oder nach Art. 12 Abs. 2 ruht, 

8. die in der der Wahl vorangegangenen Amtszeit gemäß Art. 22 KiStiftO rechtskräftig aus der Kirchenverwaltung abberufen 

wurden.

Aufgaben 

Stiftungs-

aufsicht

Aufgaben 

KV / 

Verwaltungs-

leitung

(falls KV nicht 

mehr rechtmäßig

besetzt)

Aufgaben 

KV / 

Verwaltungs-

leitung

Grund für 

Ausscheiden 

prüfen

Datenpflege

Datenbank • Newsletterverteiler

Datenpflege

Datenbank • Newsletterverteiler

Datenpflege

Datenbank • Newsletterverteiler

Sonderfall Ausscheiden Kirchenpfleger:in 

o KV-Beschluss für Abberufung (Art. 14 (8) KistiftO)

o KV-Beschluss Bestimmung eines/r neuen Kirchenpfleger:in (Art. 12 (1) KiStiftO)

o Anzeige über neugewählte:n Kirchenpfleger:in an Stiftungsaufsicht (Art. 14 (1) KiStiftO)

o Kassenübergabe 

Prüfung durch Stiftungsaufsicht

- ordnungsgemäßes Ausscheiden

- ordnungsgemäße Nachfolge

- KV rechtmäßig besetzt

- ordnungsgemäße Neuvergabe der Ämter

Prüfung durch Stiftungsaufsicht

- ordnungsgemäßes Ausscheiden

- ordnungsgemäße Nachfolge

- KV rechtmäßig besetzt

- ordnungsgemäße Neuvergabe der Ämter

Genehmigung Stiftungsaufsicht

Genehmigungsschreiben

Prüfung durch Stiftungsaufsicht

- ordnungsgemäßes Ausscheiden

- ordnungsgemäße Nachfolge

- KV rechtmäßig besetzt

- ordnungsgemäße Neuvergabe der Ämter

Genehmigung Stiftungsaufsicht

Genehmigungsschreiben

Eintrag in Datenbank Lernplattform Eintrag in Datenbank Lernplattform

Anmeldung KV-Newsletter (optional) Anmeldung KV-Newsletter (optional)

Eintrag in Datenbank Lernplattform

Anmeldung KV-Newsletter (optional)

evtl. Neuvergabe Ämter evtl. Neuvergabe Ämter

Info an Stiftungsaufsicht Info an Stiftungsaufsicht

evtl. Neuvergabe Ämter

Info an Stiftungsaufsicht

neues KV-Mitglied unterzeichnet Annahmeerklärung neues KV-Mitglied unterzeichnet Annahmeerklärung 

Verpflichtung zum KV-Mitglied, Übergabe KiStiftO Verpflichtung zum KV-Mitglied, Übergabe KiStiftO

neues KV-Mitglied unterzeichnet Annahmeerklärung 

Verpflichtung zum KV-Mitglied, Übergabe KiStiftO

Falls kein Ersatzmitglied zur Verfügung steht, 

ist eine Nachberufung notwendig (Art. 6 Abs. 1 Satz 4)

Falls kein Ersatzmitglied zur Verfügung steht, 

ist eine Nachberufung notwendig (Art. 6 Abs. 1 Satz 4)

KV-Beschluss KV-Beschluss

Falls kein Ersatzmitglied zur Verfügung steht, 

ist eine Nachberufung notwendig (Art. 6 Abs. 1 Satz 4)

KV-Beschluss

ggfs. Bestellung Dankurkunde über Datenbank

*ab 10 Jahre KV-Mitgliedschaft

ggfs. Bestellung Dankurkunde über Datenbank

*ab 10 Jahre KV-Mitgliedschaft

Ersatzmitglied rückt nach (Art. 16 (4) GStVS) Ersatzmitglied rückt nach (Art. 16 (4) GStVS)

ggfs. Bestellung Dankurkunde über Datenbank

*ab 10 Jahre KV-Mitgliedschaft

Ersatzmitglied rückt nach (Art. 16 (4) GStVS)

Anzeige zum Rücktritt

(Antragstellung KV-Mitglied ggü. KV)

Antrag auf Genehmigung des Rücktritts 

(Antragstellung KV-Mitglied ggü. KV)

Stellungnahme KVV/ständ. Vertretung

Feststellung durch KV

ohne Mitwirkung des betroffenen Mitgliedes (Art. 16 (3) GStVS)

Stellungnahme KVV/ständ. Vertretung

KV-Beschluss

schriftliche Mitteilung an betroffenes KV-Mitglied

Personelle Veränderungen in der Kirchenverwaltung

(Ausscheiden / Nachrücken / Nachberufen)

Liegt ein Rücktritt vor? Liegt ein Ausschluss vor?

Dienstunfähigkeit, 

nach Vollendung des 65. Lebensjahres, Tod
Anderer wichtiger (persönlicher) Grund

Wählbarkeitsvoraussetzung fällt weg

Art. 8 Abs. 1 Nr. 1 GStVS (der röm.-kath. Kirche angehörig) 

Art. 8 Abs. 1 Nr. 3 GStVS (kirchensteuerpflichtig) 

Ausschlussgrund liegt vor

Art. 9 GStVS Ausschluss von der Wählbarkeit 

Art. 10 GStVS Auschluss von Verwandten 


